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betreffend Einschränkung des Ge­
brauches von Kleinfeuerwerken. 
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Ich beantworte die von den Herren Abgeordneten Dr.· SCHRANZ 
und Genossen in der Sitzung des Nationalrates vom 5.1.1979 
gemäß § 91 des Geschäftsordnungsgesetzes 1975, BGB1. Nr. 
410, an mich gerichtete schriftliche Anfrage Nr. 2285/J 
wie folgt: 

Zu Fragen 1 und 2: Wie in der vorliegenden Anfrage selbst 
ausgeführt und auch durch die alljährlich 

- anläßlich der Jahreswende von den Sicher­
heitsbehörden eingeholten Erfahrungsbe­
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.richte hinsichtlich der Verwendung von· 
pyrotechnischen Gegenst.änden immer wieder 
bestätigt wird, hat das Pyrotechnikge- . 
setz 1974 eine wesentliche Zurückdrängung 

·der aus Kleinfeuerwerken resultierenden 
Gefährdungen'und Belästigungen Dritter 
mit sich gebracht. 

. Aus den erwähnten Erfahrungsberichten ist 
weiters zu entnehmen, daß 

a) trotz bereits in den Vorjahren rückläu­
figer Tendenz die Verwendung von pyro­
technischen Artikeln - gesamtöster­
reichisch gesehen - weiter abgenommen 
hat, 

b) innerhalb der zur Verwendung gelangten 
.. Erzeugnisse eine Verlagerung von den 

b.w. 
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Artikeln mit Lärm- und solchen mit Licht­
,bzw. Leuchteffekten eingetreten ist, und 

c) schwerwiegen,de Zwi schenfälle mit erheb­
,lichem Personen- bzw. Sachschaden nicht 
zu verzeichnen waren. 

In diesem Zusammenhang darf ferner in Erin­
nerung gerufen werden, daß das Pyrotechnik­

gesetz einen äußerst mühsam erzielten Kompro-
,,·miß zwischen den Interessen der ruhebedürfti­

gen Kreise der Bevölkerung, jenen der zu der­
artigen Aktivitäten hinneigenden Bevölkerungs­
teile'sowie jenen der einschlägigen Wirtschaft 
'darstell t. 
Über die bereits bestehenden Regelungen des 
Pyrotechnikgesetzes 1974 hinausgehende legi­
stische Maßnahmen - etwa in Richtung eines 
generellen und totalen Verbotes.minderwirk­
samer pyrotechnischer Gegenstände zu Unter­
haltungszwecken - ins Auge zu fassen, scheint· 
daher nicht realistisch zu sein. 
Hingegen wird es in Zukunft in noch stärkerem 
Maße Anliegen der Sicherheitsbehörden und 
,ihrer Organe sein, durch effektive Schwer-

'punkteinsätze die Einhaltungder bereits·be­
stehenden Verbote, insbesondere im verbauten 
Gebiet, vor allem in unmittelbarer Nähe von 
Krankenhäusern, Alters- und Kinderheimen u.dgl. 

" zu gewährleisten. 
Darüber hinaus erschiene es auch zweckmäßig, 
die an pyrotechnischen Aktivitäten interes-

. sierten Bevölkerungskreise durch gezielte Öf­

. fentlichkeitsarbeit der verschiedenen Medien 
zu mehr Rücksichtnahme auf alte, kranke und 
ruhebedürftige Mitbürger zu motivieren. 
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